
 

 

6. Entschädigungsreglement für Behördenmitglieder, Änderung 

 Genehmigung 

 

 
Anpassung der Gemeindeentschädigungen 

Die Entschädigungen des Gemeinderates, der Kommissionsmitglieder und der Delegierten der Gemeinde in 

Gemeindeverbänden sind seit dem Jahr 2023 im Entschädigungsreglement für Behördenmitglieder geregelt. 

Die Genehmigung und Anpassung dieses Reglements liegt gemäss den Bestimmungen des Organisations-

reglements (Art. 5 Bst. a.) in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Eine Anpassung der Jahresent-

schädigungen, Spesen und Sitzungsgelder ist letztmals im Jahr 2017 erfolgt. 

 

Der Gemeinderat hat in den Jahren 2014, 2017, 2022 und 2025 eine Einschätzung der Leistung durchge-

führt. Seit dem Jahr 2019 liegt das Pensum für das Präsidium bei etwa 25% und für die Ratsmitglieder bei 

etwa 20%. Das Pensum resp. die notwendige Leistung der Ratsmitglieder ist nun seit 7 Jahren stabil, ist 

aber rund 20% höher als bei den Annahmen für die letzte Anpassung der Entschädigungen im Jahr 2017. 

Der gestiegene Aufwand ist hauptsätzlich auf die höhere Komplexität der Aufgaben (Verantwortung), die 

gestiegene Erwartungshaltung der Bevölkerung und Partner (Tageseinsätze, Unmittelbarkeit) sowie der stei-

genden Anzahl umfassender Projekte und Vorhaben (Einsatzzeiten) zurückzuführen. 

 

Ein Vergleich unter umliegenden bzw. vergleichbaren Gemeinden (Benchmark) zeigt zudem, dass die Ent-

schädigungen in Schüpfen für die Ratsmitglieder im unteren Mittelfeld liegen.  

Im Rahmen des Gemeindevergleichs wurden auch die Entschädigungen der Kommissionsmitglieder, der 

Delegierten und der Ortsparteien diskutiert. Auch hier zeigt sich, dass die Entschädigungen eher tief sind 

und eine Anpassung angezeigt ist. 

 

Mit der Anpassung der Entschädigungen schliesst Schüpfen insgesamt auf das Entschädigungsniveau der 

umliegenden Gemeinden auf. 

 

Der Gemeindeversammlung werden die folgenden Anpassungen der Entschädigungen per 1. Januar 2027 

zum Beschluss unterbreitet (Anhang 1 des Reglements): 
 

▪ Gemeinderat 

Präsidium plus CHF 9'000.00 auf CHF 35'000.00 

Vize-Präsidium plus CHF 3'300.00 auf CHF 20'800.00 

Ratsmitglied plus CHF 5'500.00 auf CHF 17'500.00 
Spesenpauschale plus CHF 500.00 auf CHF 2'500.00 

Mehrkosten CHF 45'300.00 
 

▪ Sitzungsgelder Kommissionen und Delegierte 

Sitzungsgeld plus CHF 10.00 auf CHF 60.00 

Mehrkosten (ca.) CHF 3'300.00 
 

▪ Entschädigungen Ortsparteien 

Sockelbeitrag plus CHF 500.00 auf CHF 2'000.00 
Pro Ratsmitglied plus CHF 100.00 auf CHF 450.00 

Mehrkosten CHF 2'200.00 

 



Hinweis: Die Entschädigungen an die Ortsparteien sind nicht Bestandsteil des Entschädigungsreglements, 

sondern werden in der Kompetenz des Gemeinderates festgelegt. Im Sinne der Transparenz werden diese 

Entschädigungen aufgeführt. 

 

 
BVG-Versicherung (berufliche Vorsorge) für die Ratsmitglieder 

Im Rahmen eines vorgängigen Austauschs mit den Ortsparteien wurde dem Gemeinderat von den Partei-

vertretern der Abschluss einer BVG-Versicherung (berufliche Vorsorge) für die Ratsmitglieder empfohlen. 

Mit dieser Massnahme kann der Erhalt des Milizsystems zusätzlich zur Anpassung der Entschädigung 

(siehe oben) gestärkt werden, indem Ratsmitgliedern eine Reduktion des Pensums bei ihrer hauptberufli-

chen Tätigkeit ermöglich wird, ohne dass sich ihre berufliche Vorsorge erheblich verschlechtert. 

 

Der Gemeinderat hat diesen Input aufgenommen und beschlossen, dass der Abschluss einer BVG-Versi-

cherung erfolgen soll. Aktuell werden zusammen mit der Versicherungspartnerin der Gemeinde die Mög-

lichkeiten einer BVG-Versicherung geprüft. 

 

Der Gemeindeversammlung wird die folgende Ergänzung von Art. 4 Absatz 3 im Entschädigungsreglement 

zum Beschluss unterbreitet: 

 

Entschädigungs-

ansätze 

Art. 4 3 Für die Mitglieder des Gemeinderates wird eine BVG-Versicherung 

(berufliche Vorsorge) abgeschlossen. Die Pauschalentschädigungen 

gemäss Anhang 1 verstehen sich inklusive BVG-Beiträge der Rats-

mitglieder als Arbeitnehmende und der Gemeinde als Arbeitgeberin. 

 

 
Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass die vorgenannten Anpassungen des Reglements für die Stär-

kung des Milizsystems in Schüpfen wichtig und richtig sind. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, 

▪ der Ergänzung von Art. 4 Abs. 3 (Abschluss einer BVG-Versicherung) sowie 

▪ der Anpassung der Entschädigungen in Anhang 1 (Jahresentschädigungen, Sitzungs- und Tagesgel-

der, Spesen) 

zuzustimmen und die Reglementsänderung per 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates an die Versammlung 

(Beschlussentwurf) 

 

 

Die Änderung des Entschädigungsreglements für Behördenmitglieder wird genehmigt 

und per 1. Januar 2027 in Kraft gesetzt. 

 

 

 


